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Sektion Zürich.
Die Regierung des Kantons Zürich hat auf Ansuchen

der dortigen Sektion der G. S. M. B. & A. ihre jährliche
Kunstsubvention von iooo Franken auf 1500 Franken
erhöht.

Replik auf die Antwort des Bundesrates.
Wie wir schon in der letzten Nummer der „Schweizer-

Kunst" ankündigten, beantworten wir heute den Ent-
scheid des Bundesrates betreffend unsere Protesteingabe
in Sachen des Telegraphendenkmals.

In erster Linie bedauern wir die Art der Erledigung
unseres Protestes durch den Bundesrat, welcher seinen
Entscheid von den Aussagen der gegnerischen Partei
ausschliesslich abhängig machte, d. h. vom Präsidenten
der von uns angegriffenen Jury. Denn der Bundesrat
hat das Programm nicht bloss promulgiert, sondern er
ist auch dessen Garant und daher für dessen Anwendung
seiner Bestimmungen sowohl der Jury, wie auch den Wett-
bewerbern gegenüber verantwortlich. Da unserer Ansicht
nach das Programm in offensichtlicher Weise vergewaltigt
wurde, können wir uns nicht erklären, wie der Bundesrat
dazu gelangte, die Juryentscheide nicht abzulehnen.

Die Ansicht des Bundesrates, welche auch die des

Jurypräsidenten ist, nämlich dass, dem Wortlaute des
Art. n des Programmes entsprechend, die Jury das
Recht gehabt hätte, die Beschlüsse welche sie fasste, zu
proklamieren, ist schwer aufrecht zu erhalten, denn ein
Wettbewerbeprogramm ist ein Vertrag zwischen Auslober
und Wettbewerber, und wenn er einmal als solcher be-
steht, so ist es unzulässig, durch die Interpretation eines
einzigen Artikels nachträglich die Garantien aller übrigen
aufzuheben.

Wenn man übrigens den Art. 11 in dieser weitgehenden
Weise, zu deuten sich erlaubte, warum wandte man dann
diese Deutung nicht auch auf den Art. 15 an, welcher
die Ausstellung der Entwürfe regelt und an den sich nun
nachträglich sowohl der Bundesrat wie der Jurypräsident
klammern, um ihre Entscheide zu rechtfertigen

In seiner Antwort legt uns der Bundesrat nahe, die
Empfindlichkeit der Unionsstaaten, welche die Mitglieder
der Jury vorschlagen, zu schonen. Das ist schön und
recht, aber es durfte nicht zum N achteil von 80 Künstlern
geschehen, welche ihrerseits den Bestimmungen, die das

Programm ihnen auferlegte, nachgekommen sind, und
zwar mit einem ' grossen Aufwand von Arbeit, Auslagen
und Zeit. Es handelt sich hier einfach um eine Frage
der Billigkeit, welche entschieden eine andere, als die
uns heute vorgeschlagene Lösung verlangt.

Wir glauben ja gerne, dass es dem Bundesrat daran
gelegen war, die künstlerische Ueberzeugung der Jury
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